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N. N, den 2. April 1892.
An

den Vorſtand der Verſicherungsanſtalt
Sachſen Anhalt zu Merſeburg.

pp. pp.Des Oefteren Haben ſich Arbeitgeber, deren Ver
ſicherte einer Krankenkaſſe nicht angehörten, oder eine Zeit
lang krank geweſen ſind, geweigert, die Beitragsmarken
zu verwenden wenn ſie auch den Verſicherten während
der Krankheitszeit den Lohn fortbezahlten und zwar weil
letzteres freiwillig geſchehe. Zweifellos ſind doch wohl die
Arbeitgeber in ſolchen Fällen zur Entrichtung der Beiträge
verpflichtet.

Den Vorſtand bitte ich um Beſcheid hierüber

pp. pp. pp.Gehorſamſt.
(Unterſchrift.)

Merſeburg, den 12. Mai 1892.
Urſchriftlich gegen gefällige ſchleunige Rückgabe dem

Konkrolbeamten N. N. zu N. N. P. D. S. r. mit dem Er
widern ergebenſt, daß unſeres Erachtens die Arbeitgeber ver
pflichtet ſind, Beiträge für ihre Verſicherten auch in den
Zeiten zu entrichten, in welchen die Verſicherten an einer
mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheit leiden, vor
ausgeſetzt, daß durch dieſe Krankheit das beſtehende Ar
beits oder Dienſtverhältnis nicht unterbrochen wird. Denn
nach 9 17 Abſatz 2 des Geſetzes vom 22. Juni 1889
werden ohne Beitragsentrichtung Krankheitszeiten als Bei
tragswochen nur dann angerechnet, wenn ſie den Ver
ſicherten verhindert haben, das bis zur Erkrankung be
ſtandene Arbeits oder Dienſtoerhältnis fortzuſetzen. Ein
ſolches Hindernis ſind aber Krankheiten dann nicht, wenn
ſie nicht zur Folge haben, daß der beſtehende Arbeits oder
Dienſtvertrag aufgelöſt wird. Denn ein Arbeits oder
Dienſtverhältnis beſteht, ſolange ein Arbeits- oder Dienſt
vertrag vorliegt, auch in denjenigen Zeiten, in welchen
vorübergehend infolge von Krankheiten, Beurlaubungen,
Arbeitsmangel u. ſ. w. nicht gearbeitet wird.

Daß in Krankheitszeiten bei fortbeſtehendem Arbeits
oder Dienſtverhältnis der Arbeitgeber zur Beitragsent
richtung nicht verpflichtet ſei, kann auch nicht aus 8 100
des Geſetzes gefolgert werden. Die Beſtimmung, daß die
Beiträge von demjenigen Arbeitgeber zu entrichten ſind,
welcher den Verſicherten während der Kalenderwoche be
ſchäftigt hat, will nur ſagen, daß nicht die Verſicherten,
ſondern die Arbeitgeber die Beiträge zu entrichten haben,
und daß ſich für jede einzelne Woche beſonders beſtimmt,
wer hiernach zur Entrichtung verpflichtet ſei; die Frage,
unter welchen Vorausſetzungen der Arbeitgeber Beiträge
entrichten müſſe, iſt in dieſem J 100 überhaupt nicht zur
Beantwortung geſtellt.

Natürlich dürfen daher Krankheitsbeſcheinigungen über
ſolche Krankheiten, durch welche das beſtehende Arbeits
verhältnis nicht unterbrochen wird, nicht ausgeſtellt werden.

Der Vorſtand
der Verſicherungsanſtalt Sachſen Anhalt.

(gez.) von Werder.
Berlin, den 3. Juni 1892.

Bekanntmachung.
betreffend die Verloſung von vierprozentigen Staatsſchuld
verſchreibungen des Jahres 1868 Anleihe ſowie die Reſte
der gekündigten Staatsanleihen von 1850, 1852, 1853
und 1862 zu 496 und die gekündigten 41 prozentigen
konſolidjerten Staatsanleihen.

Bei der heute in Gegenwart eines Notars öffentlich
bewirklen 23. Verloſung von Schuldverſchreibungen der
Aprozentigen Staatsanleihe von 1868 ſind die in der
Anlage verzeichneten Nummern gezogen worden. Dieſelben
werden den Beſitzern zum I. Januar 1893 mit der Auf
förderung gekündigt, die in den ausgeloſten Nummern ver
ſchriebenen Kapitalbeträge vom 2. Januar 1893 ab gegen
Quittung und Rückgabe der Schuldverſchreibungen und der
ſpäter zahlbar werdenden Zinsſcheine Reihe VII Nr. 3 bis 6
bei der StaatsſchuldenTilgungskaſſe hierſelbſt, Taubenſtraße
Nr. 29, zu erheben.

Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr vormittags bis Uhr
nachmilkags, mit Ausſchluß der Sonn und Feſttage und der
letzten drei Geſchäftstage jeden Monats

Die Einlöſung geſchieht auch bei den Regierungs
hauptkaſſen und in Frankfurt a. M. bei der Kreiskaſſe. Zu
dieſem Zweck können die Schuldverſchreibungen nebſt Zins
ſcheine einer dieſer Kaſſen ſchon vom I. Dezember 1892 ab
eingereicht werden, welche ſie der StaatsſchuldenTilgungs-
kaſſe zur Prüfung vorzulegen hat und nach erfolgter Feſt
Fellung die Auszahlung vom 2. Januar 1893 ab bewirkt.
Der Betrag der etwa fehlenden Zinsſcheine wird vom Kapitale
zurückbehalten

Mit dem 1. Januar 1893 hört die Verzinſung
der verloſten Schuldverſchreibungen auf.

Invalditats und Illerenerſcherung
Zugleich werden die bereits früher ausgeloſten und ge

kündigten auf der Anlage verzeichneten, noch ruckſtändigen
Schuldverſchreibungen der Staatsanleihen von 1868 A,
1850, 1852, 1853 und 1862 wiederholt und mit dem
Bemerken aufgerufen, daß die Verzinſung derſelben mit dem
Tage ihrer Kündigung aufgehört hat.

Die StaatsſchuldenTilgungskaſſe kann ſich in einen
Schriftwechſel mit den Jnhabern der Schuldverſchreibungen
über die Zahlungsleiſtung nicht einlaſſen.

Formulare zu den Quitkungen werden von den oben
gedachten Kaſſen unentgeltlich verabfolgt.

Schließlich benutzen wir dieſe Veröffentlichung, darauf
aufmerkſam zu machen, daß von den Schuldverſchreibungen

der konſolidierten prozentigen Staatsanleihe,
welche gemäß 9 2 des Geſetzes vom März 1895 (Geſ.
S. S. 55) und der diesſeitigen Bekanntmachung vom I.
September 1885 in Verſchreibungen der konſolidierten 4-
prozentigen Staatsanleihe umzutauſchen waren, die in der
Anlage unter IV aufgeführten Nummern auch bis jetzt noch
nicht eingereicht worden ſind. Die Inhaber dieſer Schuld
verſchreibungen werden deshalb wiederholt aufgefordert, den
beregten Umtauſch zur Vermeidung von weiteren Zins
verlnſten alsbald zu bewirken, indem wir ausdrücklich be
merken, daß die zu den neuen Aprozentigen Verſchreibungen von
1885 gehörigen Zinsſcheine Reihe I Nr. 3 bis 20, von
welchen die Scheine Nr. 3 bis 15 bereits fällig geworden
ſind, beſtimmungsmäßig vier Jahre nach ihrer Fälligkeit zu
Gunſten der Staatskaſſe verjähren. Die Zinsſcheine Nr. 3
bis 7 ſind demnach ſchon verjährt.

Hauptverwaltung der Staatsſchulden.
gez. von Hoffmann.

Kauf bricht nicht Miete
Ein Beiſpiel für die großen Verſchiedenheiten, die

das bürgerliche Recht in den deutſchen Bundesſtaaten
unter einander und ſelbſt auch in den Gebieten eines und
desſelben Bundesſtaats aufweiſt, liefern die Grundſätze,
nach denen jetzt im deutſchen Reiche die Beziehungen des
Hauseigentümers und ſeiner Wohnungsmieter geregelt
ſind, insbeſondere auch für den Fall, daß das vermietete
Haus ſeinen Eigentümer wechſelt.

In dem gegenwärtigen Umfange des Reiches laſſen
ſich vier große Rechtsgebiete unterſcheiden. Das Gebiet
des gemeinen Rechts, das die meiſten Einzelſtaaten umſaßt,
die nur für einzelne Stoffe des Privatrechts Spezial
geſetze, wie Erbgeſetze, Vormundſchaftsordnungen und dergl.,
aber kein einheitliches bürgerliches Geſetzbuch beſitzen das
Gebiet des preußiſchen Landrechts, das in den alten Teilen
der Monarchie, zum Teil aber nur als ſubſidiäre, d. h.
den Provinzialrechten nachſtehende Rechtsquelle gilt; das
Gebiet des franzöſiſchen Rechts (Code Napoleon), das
Elfaß-Lothringen, die Pfalz und Teile Badens und der
Rheinprovinz umfaßt; das Königreich Sachſen mit ſeinem
1863 veröffentlichten bürgerlichen Geſetzbuche.

Das gemeine Recht iſt im Weſentlichen römiſches
Recht, das in ſeiner ſyſtematiſchen Vollendung beim Ein
dringen in Deutſchland am Ausgange des Mittelalters die
deutſchen Rechtsbildungen erſtickkte und in das nur einzelne
deutſche Rechtsinſtſtute und Rechtsanſchauungen eingepaßt
wurden. Nach ſeiner ſcharfen Unterſcheidung zwiſchen
Rechten an Sachen (dinglichen Rechten) und Rechten auf
Leiſtungen Anderer (Obligationsrecht) fällt das Mietsrecht
ganz unter die letzteren. Der Mietsvertrag begründet nur
ein perſönliches Verhälinis zwiſge er in er elet,
während andererſeits der ſtrenge Eigentumsbegriff dem
neuen Eigentümer, der nicht durch Verträge gebunden iſt,
die unumſchränkte Herrſchaft über die Sache einräumt,
Daraus folgt der Grundſatz Kauf bricht Miete; der neue
Eigentümer iſt nicht verpflichtet, die Mietsverträge ſeines
Vorgängers einzuhalten, er kann die Mieter aus den ge
mieteten Räumen ausweiſen und die Mieter können ſich
für die hierdurch erlittenen Nachteile nur mit perſönlichen
Klagen an den früheren Hauseigentümer als Vermieter
ſchadlos halten. Auch das ſächſiſche Zivilgeſetzbuch huldigt
dem Grundſatz Kauf bricht Miete, jedoch mit der Ein
ſchränkung, daß durch Eintragung in ein öffentliches Buch
der Mietsvertrag auch gegen dritte Erwerber wirkſam
gemacht werden kann. Im Gebiete des preußiſchen Land
rechts dagegen gilt: Kauf bricht nicht Miete; der neue
Eigentümer tritt in die Mietsverträge und damit in die
Verpflichtungen des alten Eigentümers gegen die Mieter
ein, es ſei denn, daß er das Grundſtück im Wege der
Zwangsverſteigerung erworben hat, dann kann er ohne
Rückſicht auf die Dauer der Mietsverträge ſofort kündigen

Der Entwurf zum bürgerlichen Geſetzbuch für das
Reich hatte ſich dem gemeinen Recht angeſchloſſen, alſo
den Grundſatz Kauf bricht Miete, angenommen. Zahl-
reiche Gutachten einzelner hervorragender Juriſten, Volks
wirte, des Juriſtentags, des Landesökonomiekollegiums,
der Aelteſten der Berliner Kaufmannſchaft c. hatten ſich
dagegen ausgeſprochen und darauf verwieſen, daß der
Grundſatz mit der modernen Entwickelung des Verkehrs

und auf ſein Kündigungsrecht nur unter Erhöhung des
Mietszinſes verzichten will. Der Mieter muß darauf ein
gehen, will er nicht die Koſten eines abermäligen Umzugs
auf ſich laden. Er iſt bis zu einem gewiſſen Grade
vogelfrei; ſeine Behaglichkeit iſt hin und für die Verluſte
an Zeit und Geld ſindet er nicht immer Erſatz, da von
dem Vermieter mit einer Klage aus dem Mietsvertrage
oft nichts zu holen iſt und die Aergerlichkeiten und
Weiterungen des Klagewegs es rätlich machen können,
den Verluſt lieber gleich in die Eſſe zu ſchreiben. Na
mentlich an dem kleinen Mann, den Familienvätern in be
ſcheidener Lage bewahrheitet ſich leicht das Sprichwort:
Drei Mal umgezogen, ſo gut wie abgebrannt.

Es hat auf allgemeinen Beifall zu rechnen, daß die
für die zweite Leſung des bürgerlichen Geſetzbuchs einge
ſetzte Kommiſſion den römiſch-rechtlichen Grundſatz Kauf
bricht Miete beſeitigt hat. Der Erwerber eines Grund
ſtücks ſoll in alle Rechte und Pflichten des Vermieters aus
dem Mietsverhältniſſe eintreten, ſofern zur Zeit des Er
werbs die Räume dem Mieter bereits überlaſſen ſind.

Mietsverträge, die auf länger als ein Kalender-
Jahr geſchloſſen werden, ſollen der ſchriftlichen Form be
dürfen. Das entſpricht dem in Altpreußen eingebürgerten
Recht und den Forderungen der Gerechtigkeit und volks
wirtſchaftlicher Einſicht

Sitzung der Strafkammer J
des Königl. Landgerichts zu Halberftadt

vom 15. Juni 1892.
Der Koſſat David Oehlmann aus Schneidlingen, der

bereits wegen Eigentumsvergehen vorbeſtraft iſt erhält
wegen Diebſtahl vier Monat Gefängnis

Trotz alles Leugnens wurde der Arbeiter Eduard
Krenz von Oſchersleben durch die Beweisaufnahme über
führt, dem Oekonomen Klinsmann von dort ca. 2 Ztr.
Gerſte durch Erbrechen des Getreidebodens entwendet und
dem Zigarrenhändler Chriſtoph Breitmeyer von dort unter
Umſtänden überlaſſen zu haben, die dieſen wegen Hehlerei
mit auf die Anklagebank gebracht. Wegen ſchweren Dieb
ſtahls wird Krenz zu neun Monat Gefängnis und 3 Jahr
Ehrverluſt, wegen Hehlerei Breilmeyer zu zwei Monat
Gefängnis verurteilt

In einem Rückblick auf die Ergebniſſe der Reichs
tagsarbeiten in Nr. 15 der hier erſcheinenden Sonntags
zeitung war auch des Geſetzentwurfs betr. die Unter
ſtützung der zu den Uebungen einberufenen Wehrpflichtigen
Erwähnung geſchehen und dabei der Mitglieder der Krieger
vereine in nicht gerade ſchmeichelhaften Ausdrücken gedacht
worden. Auf geſtellten Strafantrag hat die Königl. Staats
anwaltſchaft gegen den verantwortlichen Redakteur Wilhelm
Oſterburg von hier wegen Beleidigung der genannten Ver
einsmitglieder Anklage erhoben. Die Verhandlung führt
zur Verurteilung des Oſterburg zu 300 Mk. ev. J Tag
Gefängnis für je 10 Mk. und Publikationsbefugnis für
die Beleidigten.

Wegen einer Anklage aus J 180 St. G.-B. wurde
gegen den Arbeiter Hugo Frohwein von hier in nicht
öffentlicher Sitzung verhandelt. Er wird mit 5 Monat
Gefängnis unter Anrechnung von 2 Monat Unterſuchungs
haft und mit 3 Jahr Ehrverluſt beſtraft.

Die ſchon wiederholt vorbeſtrafte Frau Marie Brack
geb. Kleie von Quedlinburg wird, wegen Diebſtahls, da ſie
ſich im wiederholten Rückfalle befindet, zu 6 Monat Ge
fängnis verurteilt

Der 20jährige Arbeiter Joſeph Dusmal, aus Bogis-
lawski in Schleſten gebürtig, der zur Zeit noch eine zwei
jährige Zuchthausſtrafe verbüßt, hat noch nachträglich wegen
eines Vorganges aus ſeiner letzten Freiheits- Epoche abzu
rechnen und wird wegen Diebſtahls noch zuſätzlich zu 6
Monat Zuchthaus verurteilt

Der Handelsmann und Hauſierer Karl Kurzbart aus
Berlin wird wegen Urkundenfälſchungen bezw. Betrugs-
fällen zu 4 Monat Gefängnis unter Anrechnung einer drei
monatlichen Unterſuchungshaft verurteilt. Wegen eines
weiteren Betrugsfalles und einer Anklage wegen Sachbe
ſchädigung erlangt er Freiſprechung.

Der Konditor Karl Adam von Ballenſtedt ſtand unter
der Anklage eines Betruges. Der Hauptzeuge vermochte
indes des Vorgangs ſich nicht mehr mit hinreichender
Sicherheit zu erinnern es erfolgte daher Freiſprechung des

Angeklagten, (alb. Ztg. u. Intbl.)



betreffend die Sonnkagsruhe im
Anweiſung,

Handelsgewerbe.
In Ausführung der Vorſchriften des Geſetzes, be

treffend die Abänderung der GewerbeOednung vom 1. Juni
1891 (R. G.Bl. S. 261) über die Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe, F8 Ala, 55a 105b Abſ. 2, I0sc, 105e)
wird hierdurch Folgendes beſtimmt.

J. Feſtſtellung der zuläſſigen Beſchäftigungszeit,
105b Abſ. 2, 41 a a. a. O)

1. Die Feſtſtellung der fünf Stunden, während welcher
im Handelsgewerbe an Sonn und Feſttagen die Be
ſchäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern und
ein Gewerbetrieb in offenen Verkaufsſtellen zuläſſig iſt,
erfolgt für den Umfang der Regierungsbezirke durch die
Regierungs Präſidenten, für die Stadt Berlin durch den
Polizei Präſidenten. Sie iſt abgeſehen von den unter
Ziffer 5 zugelaſſenen Ausnahmen für alle Zweige des
Handelsgewerbes einheitlich u treffen.

2 Die Feſtſtellung der Beſchäftigungszeit erfolgt durch
Beſtimmung des Anfangs und des Endpunktes derſelben
mit dem Vorbehalte, daß die Beſchäftigungszeit durch eine
von der Ortspolizeibehörde nach Ziffer 3 für den
Hauptgottesdienſt feſtzuſetzende Pauſe von in der Regel
zwei Stunden unterbrochen werde.

Der Anfangspunkt der Beſchäftigungszeit iſt in der
Regel auf 7 Uhr vormittags, der Eadpunkt auf 2 Uhr
nachmittags feſtzuſetzen. Die Beſtimmung eines früheren
Anfangs und Endpunktes 6 und oder 6 und
1 Uhr ſei es für das ganze Jahr, ſei es nur für das
Sommerhalbjahr, iſt zuläſſig, falls nach den örtlichen Ver
hältniſſen die Zeit vor 7 Uhr vormittags für das Han
delsgewerbe nicht bedeutungslos iſt.

3. Die für den Hauptgottesdienſt feſtzuſetzende Pauſe
wird durch die Ortspolizeibehörde nach Benehmen mit den
kirchlichen Behörden beſtimmt und öffentlich bekannt ge
macht. Sie ſoll nicht nur die Dauer der gottesdienſtlichen
Feier, ſondern auch die für etwaige Vorbereitungen ſowie
für den Kirchgang erforderliche Zeit vor und nach der
gottesdienſtlichen Feier umfaſſen. Im Allgemeinen werden
im Ganzen zwei Stunden hierfür genügen.

In Gemeinden, in denen mehrere Kirchengemeinden
desſelben oder verſchiedenen Bekenntniſſes ſich befinden,
oder in denen der Gottesdienſt in verſchiedenen Sprachen
abgehalten wird, iſt darauf hinzuwirken, daß der Haupt
gottesdienſt in den verſchiedenen Kirchengemeinden, Be
kenntniſſen und Sprachen thunlichſt zu gleicher Stunde
abgehalten wird. Wo dieſes Ergebnis nicht erzielt werden
kann, bleibt den höheren Verwaltungsbehörden überlaſſen
nach der Beſonderheit der obwaltenden Verhältniſſe über
die Feſtſetzung der für den Hauptgottesdienſt freizulaſſenden
Pauſe nähere Beſtimmung zu treffen.

4. Jn Ortſchaften, in denen zwei Stunden für die
Abhaltung des Hauptgottesdienſtes und die Zeit des Kirch
ganges nicht ausreichen, kann die für den Hauptgottes-
dienſt beſtimmte Pauſe über zwei Stunden hinaus ver-
längert werden. In ſolchen Fällen iſt der Anfangspunkt
der zuläſſigen Beſchäftigungszeit entſprechend früher (vor
7 Uhr) zu legen. Ein Hinausſchieben des Endpunktes über
2 Uhr iſt nur in Ausnahmefällen und nicht über 2 Uhr
hinaus zuzulaſſen.

5. Eine Feſtſtellung der fünfſtündigen Arbeitszeit, die
von der in Ziffer 2 und 4 beſtimmten abweicht, darf nur
erfolgen

a. für die ZeitungsSpedition, für welche es ſich
empfiehlt, die fünfſtündige Beſchäftigungszeit vor

Beginn des Hauptgottesdienſtes, etwa auf die
Stunden von 4 bis 9 vormittags zu legen;

für den Handel mit Blumen und Kränzen. Für
dieſen können die Beſchäftigungsſtunden dem
örtlichen Bedürfniſſe entſprechend gelegt werden,
jedoch ſo, daß der Schluß ſpäteſtens um 4 Uhr
nachmittags eintritt;
für den geſamten Handelsverkehr in Badeorten,
Luftkurorten und Plätzen mit ſtarkem Touriſten
verkehr. Für dieſe Plätze darf die Feſtſetzung
der fünfſtündigen Beſchäftigungszeit für die Dauer
der Saiſon je nach dem örtlichen Bedürfnis mit
der Einſchränkung erfolgen, daß der Schluß der
Beſchäftigung ſpäteſtens um 5 Uhr nachmittags
ſtattfinden muß. Dieſe Vorſchrift findet indes
auf größere Städte, die gleichzeitig Badeorte ſind,
wie Aachen, Wiesbaden u. A. keine Anwendung
Auch in den unter a bis c erwähnten Fällen iſt
die für den Hauptgottesdienſt feſtgeſetzte Zeit
(Ziffer 3) jedenfalls freizulaſſen.

6. Bei ſtatutariſcher Feſtſtellung der durch Statut
eingeſchränkten Beſchäftigungszeit haben die Regierungs
präſidenten darauf hinzuwirken, daß nur ſolche Statuten
die Beſtätigung des Bezirksausſchuſſes erhalten, die eine
wirkſamere als die geſetzliche Sonntagsruhe herbeizuführen
geeignet ſind. Dies gilt beiſpielsweiſe nicht von Statuten,
durch welche die Arbeitsſtunden in mehr als zwei Ab
ſchnitte geteilt oder vorwiegend auf den Nachmittag, ins
beſondere den ſpäteren Nachmittag gelegt werden ſollen.

II. Zulaſſung einer verlängerten Beſchäftigungszeit
105

I. Von der Ermächtigung, für die letzten vier Wochen
vor Weihnachten, ſowie für einzelne Sonn und Feſttage,
an denen örtliche Verhältniſſe einen erweiterten Geſchäfts
verkehr erforderlich machen, eine Vermehrung der Be
ſchäftigungsſtunden bis auf zehn Stunden zuzulaſſen, iſt nur
mit der Begrenzung Gebrauch zu machen, daß für keinen
Ort an mehr als jährlich ſechs Sonn oder Feſttagen eine
verlängerte Beſchäftigungszeit zugelaſſen werden darf.

2. Die Beſtimmung der Sonn und Feſttage, für
welche eine erweiterte Beſchäftigungszeit zugelaſſen werden
ſoll, erfolgt durch die höheren Verwaltungsbehörden (Ober

geſetzlich eine fünfſtündige Beſchäftigungszeit zuläſſig iſt

mächtigung durch die unteren Verwaltungsbehörden. Es
empfiehlt ſich, für diejenigen Sonntage, an denen allgemein
ein erweiterter Geſchäftsverkehr ſtattfindet, namentlich alſo
für einige Sonntage vor Weihnachten, die Verlängerung
der Beſchäftigungszeit einheitlich für den Umfang der
Provinzen oder der Regierungsbezirke zuzulaſſen, im Uebrigen
aber die Geſtattung einer verlängerten Arbeitszeit den
unteren Verwaltungsbehörden zu überlaſſen.

3. Dem Ermeſſen der höheren Verwa
bleibt die Beſtimmung darüber überlaſſen.

a. ob die vermehrte Beſchäftigungszeit für alle Zweige
des Handelsgewerbes zu geſtatten oder auf einzelne

Zweige zu beſchränken iſt,
p. um wieviel Stunden eine Ueberſ

Arbeitsſtunden zuzulaſſen iſt.
Letzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der geſetzlich

zuläſſigen Obergrenze von 10 Stunden nur in Ausnahme
fällen zu gehen, und daß die Beſchäftigung in der Regel
nicht über ſechs Uhr und niemals über ſieben Uhr abends
hinaus zuzulaſſen iſt.

III. Ausnahmen auf Grund des S 1056.
Ausnahmen für Handelsgewerbe auf Grund des 8

105 e a. a. O. ſollen nur von dem Regierungs Präſidenten
D in Berlin von dem Polizei Präſidenten Und nur
in folgendem Umfange zugelaſſen werden

1. für diejenigen Sonntage und Feſttage, an denen

ltangsbehörden

chreitung der fünf

a der Verkauf von Back- und Konditorwaren, von
Fleiſch und Wurſt, der Milchhandel und der Be
trieb der Vorkoſthandlungen darf außer den allge
mein zugelaſſenen fünf Stunden ſchon vor deren
Beginn von fünf Uhr morgens ab geſtattet werden.
für den Verkauf von Back und Konditorwaren,
ſowie für den Milchhandel darf ferner bis auf
Weiteres noch eine weitere, nach den örtlichen
Verhältniſſen feſtzuſetzende Stunde des nach
mittags freigegeben werden.

2. für den erſten Weihnachts Oſter und Pfingſttag
a. der Handel mit Back- und Konditorwaren, mit

Fleiſch und Wurſt, mit Vorkoſtartikeln und mit
Milch darf von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr
mittags, jedoch ausſchließlich der für den Haupt
gottesdienſt feſtgeſetzten Unterbrechung zugelaſſen

werden;
der Handel mit Kolonialwaren, mit Blumen, mit
Tabak und Cigarren, ſowie mit Bier und Wein
darf während zweier Stunden, jedoch nicht wäh-
rend der Pauſe für den Hauptgottesdienſt und
nicht über 12 Uhr mittags hinaus geſtattet werden;
hinſichtlich der ZeitungsSpedition darf dieſelbe
Regelung eintreten wie an ſonſtigen Sonn und
Feſttagen (ſiehe oben l. 5

IV. Ausnahmen von dem Verbote des S 554.
Die unteren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt,

das Feilbieten von Waren auf öffentlichen Wegen, Straßen,
Plätzen und an anderen öffentlichen Orten oder von Haus
zu Haus an Sonn und Feſttagen in folgendem Umfange
zuzulaſſen:

I. Das Feilbieten von Milch, Fiſchen, Obſt, Back
waren und ſonſtigen Lebensmitteln, inſoweit es bisher
ſchon ortsüblich war, bis zum Beginn der mit Rückſicht
auf den Hauptgottesdienſt für die Beſchäftigung im Handels
gewerbe feſtgeſetzten Unterbrechung.

2. Das Feilbieten von Blumen, Backwaren, gering
wertigen Gebrauchsgegenſtänden, Erinnerungszeichen und
ähnlichen Gegenſtänden

a bei ordentlichen Feſten, Truppenzuſammenziehungen
oder ſonſtigen außergewöhnlichen Gelegenheiten,

P. für ſolche Ortſchaften, in denen an Sonn und
Feſttagen regelmäßig durch Fremdenbeſuch ein ge
ſteigerter Verkehr ſtattfindet.

Jm Falle der Ziffer 2 darf das Feilbieten während
des Gottesdienſtes ſowohl des vor als des nachmittägigen
nicht zugelaſſen und im Uebrigen auf einzelne Stunden

beſchränkt werden. (Schluß folgt.
Politiſche Cagesſchan.

Dentſches Reich
Zu Ehren des italieniſchen Königspagares

fand Dienſtag Vormittag im Luſtgarten zu Potsdam große
Parade ſtatt, die einen glänzenden Verlauf nahm. Als
die Truppen zum Parademarſch einſchwenkten, ſetzte ſich
Se. Majeſtät der Kaiſer an die Spitze derſelben und
führte dann noch das 1. Garde- Regiment an König Humbert
vorbei, ebenſo die Gardes du Corps. An der Parade
nahmen 4500 Mann teil. Der Parademarſch wurde zwei
mal gemacht und fiel vorzüglich aus. Nach der Parade
fand Frühſtückstafel im Potsdamer Stadtſchloß ſtatt, wobei
der Kaiſer die Verlobung ſeiner jüngſten Schweſter, der
Prinzeſſin Margarethe mit dem Prinzen Friedrich
Karl von Heſſen, proklamierte. Ein Berliner Telegraphen
büreau hatte noch Montag gemeldet, daß in römiſchen
Hofkreiſen die Rede von einer bevorſtehenden Verlobung
des italieniſchen Kronprinzen mit Prinzeſſin Margarethe
ſei. (Von einer Verlobung mag ſchon die Rede geweſen
ſein, nur hatte der betreffende Reporter wohl läuten aber
nicht anſchlagen gehört.) Die Verlobung ſelbſt hat Montag
in Homburg ſtattgefunden.

Se. Majeſtät der Kaiſer hat der Ahnen-
Gallerie im HohenzollernMuſeum im Schloſſe Monbijou
das von Guſtav Richter gemalte lebensgroße Bildnis des
Kaiſers Friedrich überwieſen Als kaiſerliches Gnadengeſchenk
haben auch die Städte Erfurt und Köslin Bildniſſe Kaiſer
Friedrichs erhalten, die ebenfalls von Guſtav Richter ge
malt ſind.

Der Sanitätsrat Dr. Piſſin ſchreibt der „Voſſ.

P.

kann ich Jhnen mitteilen, daß ſämtliche Kinder des Kaiſers

ſind.
einigen Jahren verſt
in Potsdam,
Lymphe dazu au

eine glänzende Soiree ſtakt, an der

u. A. „Es freue i

Ztg. inbezug auf die Meinungsverſchiedenheiten über die
Jmpfung der kaiſerlichen Prinzen: Als authentiſch

frühere Leibarzt der Kaiſerin, der vor
orbene Oberſtabsarzt Dr. Ebmeier

wie auch der jetzige Leibarzt, haben die
s meinem Inſtitut für Vaccination bezogen.“

Wien fand Montag Abend
u. A. auch die Miniſter

Graf Kalnoky und v. Szoegynyi, die Botſchafter Paget
und Nigra, ſowie der Geſandte Bray teilnahmen. Um

11 Uhr brachte der akademiſche Geſangverein ein
Ständchen. Fürſt Bismarck dankte lebhaft und ſagte

hn, in Wien ſo viel Sympatie zu
er komme als Privatmann, doch ſei er erfreut,

bei der akademiſchen Jugend die Pflege der Freundſchaft
zwiſchen beiden Reichen fortdauern zu ſehen, die jetzt hoffent
lich für immer befeſtigt ſei. Dank der weiſen Einſicht
werde eine Zerriſſenheit der Zuſtände, wie ſie zu Anfang
des Jahrhunderts beſtand, nicht wiederkehren.“ Ueber
die Dienstag Vormiltag in Wien ſtaltgefundene Ver
mählung des Grafen Herbert Bismarck meldet der offiziöſe
Telegraph: Die Vermählung des Grafen Herbert Bismarck
mit der Gräfin Hoyos fand heute Vormittag 11 Uhr
in der proteſtantiſchen Kirche in der DoretheenGaſſe ſtatt.
Der Trauungsfeier wohnten die Mitglieder der Familie
Bismarck, Hoyos, Palffy und zahlreiche Vertreter des
hohen Adels bei. Den Trauungsakt vollzog Superintendent
Schack. Nach dem Wechſeln der Ringe küßten der Fürſt
und die Fürſtin Bismarck wiederholt das junge Ehepaar,
welches allſeitig beglückwünſcht wurde. Zum Schluß der
Feier wurde der Hochzeitsmarſch von Mendelsſohn aus
dem „Sommernachtstraum“ geſpielt. Auf der Rückfahrt
wurde Fürſt Bismarck neuerdings überall von dem zahl-
reich angeſammelten Publikum achtungsvoll begrüßt. An
dem Hochzeitsdiner im Palais Palffy nahmen nur die
näheren Bekannten der beiden Familien Teil.

Ausland.Jtalien. Die Liberalen ſiegten bei den hieſigen
Gemeindewahlen. Demonſtranten begrüßten Crispi, der
unter den Gewählten ſich befindet, Crispi dankte.

Frankreich. Das „Journal officiell“ veröffentlichte
Sonnabend eine Note, in welcher bekannt gegeben wird,
daß die Regierung beſchloſſen habe, die Blockade gegen
die Küſte von Dahome auszuſprechen. In der Ma
ſchinenhalle wurde Sonnabend die Internationale Aus
ſtellung für Alkohol- und Gährinduſtrie eröffnet.

Belgien. Der „Kurrier du Congo“ bringt die
Nachricht von zwei Gefechten, welche zwiſchen den Truppen
des Kongoſtaates und Banden von Sklavenfägern, welche
am Lundefluſſe operierten, ſtattgefunden haben. Prinz
Croy und Lieutnant Michaux hätten mit etwa 100
Soldaten eine beträchtliche Anzahl von Sklavenjägern
in die Flucht geſchlagen u. etwa 300 Sklaven befreit.

Niederlande. Während des Aufenthaltes der beiden
Königinnen in Leuwaerden verbreiteten Sozialiſten in
den Straßen beleidigende Schmähſchriften. Die Bevölkerung
mißhandelte mehrere ſozialiſtiſche Agenten und zerriß die
Schmähſchriften.

Spanien. Barcelona iſt vollſtändig ruhig. Der
größte Teil der Verhafteten iſt freigelaſſen worden. Das
Militär wurde zurückgezogen. Die letzten der Feiernden
werden die Arbeit ſofort wieder aufnehmen. Jn Bilbao
dagegen iſt ein neuer Streik unter den Bergärbeitern
wie unter den bei den Werften Beſchäftigten ausgebrochen.
Infolge tumultuariſcher Vorgänge ſah ſich die Polizei zum
Eingreifen genötigt. Auch in Valladolid, Valencia und
Malaga feiern zahlreiche Arbeiter.

Kleine Nachrichten.
-18.- Aus London wird geſchrieben Ein entſetzliches

Unglück trug ſich Mittwoch Morgen in einer Fabrik bei
Wolverhampton zu. Der Arbeiter George Blocklei hatte
gerade ein Gefäß mit geſchmolzenem Eiſen aus dem Pudbdel

ofen nach dem Dampfhammer getragen, als er zufällig aus
glitt. Der gewaltige Hammer fiel ihm auf den Kopf und
zerdrückte denſelben ſo vollſtändig, daß nur eine breiartige
Maſſe übrig blieb. In der Wallfahrtskirche Kremesnik
nächſt Pilgram entſtand geſtern während des Gottesdienſtes,
dem 3000 Wallfahrer beiwohnten, eine große Panik.
Während des herrſchenden Unwetters verbreitete ſich die
falſche Meinung, der Blitz habe in die Kirche eingeſchlagen.
Alles ſtürzte den Ausgängen zu, die Fenſter wurden zer
brochen, und Hunderte von Perſonen ſprangen ins Freie
Viele wurden dabei zu Boden geworfen und niedergetreten.
Einige ſind ſchwer, zahlreiche Perſonen leicht verletzt.
Nach einer Warſchauer Meldung wurden dort 160 Studenten
wegen Kundgebungen gegen einen ruſſiſchen Profeſſor rele
giert. Gegen die Volksbank in Viterbo iſt ein auar
chiſtiſches Attentat verübt worden. Es war die Aus
raubung der Kaſſe geplant. Der Kaſſirer Giuſti wurde von
dem Bankdiener Condurelli durch Meſſerſtiche verwundet.
Der Attentäter wurde ergriffen, hat ſich aber erhängt.
In Lodz fanden geſtern ungewöhnlich ſtarke Gewitter ſtatt.

Durch Blitzſchlag wurden fünf Perſonen getötet.
Das Gewitter war mit außerordentlichen Regengüſſen ver
bunden. Die niedrigen Stadtteile ſind überſchwemmt.

Zur Tagesgeſchichte.
Merſeburg, 20. Juni. Der Herr Vorſitzende des

ProvinzialLandtages, Fürſt Otto zu Stolberg, macht in
einer Beilage zum Amtsblatte folgendes Reglement bekannt
Ueber die Aufnahme der von dem Landarmenverbande der
Provinz Sachſen gemäß Artikel I 31 des Geſetzes vom
I. Juli 1891 unterzubringenden Geiſteskranken, Jdioten,
Epileptiſchen, Taubſtummen und Blinden in Provinzial und
geeignete Privat Anſtalten ſowie über die Entlaſſung der
aufgenommenen Perſonen aus dieſen Anſtalten entſcheidet
der Landes Direktor vorbehaltlich der Beſchwerde im Auf-
ſichtswege und der ſonſt geſetzlich zuläſſigen Rechtsmittel.
Die Höhe der dem Landarmenverbande von dem endgiltig
unterſtützungspflichtigen Ortsarmenverbande nach Artikel J
S 31a des Geſetzes vom 11. Juli 1891 zu erſtattenden

Sowohl der

Im Palais Palffy in

finden;

präſidenten, Regierungs Präſidenten) oder mit deren Er in den erſten Lebensjahren mit Erfolg geimpft worden Koſten wird a. für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebens
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jahre auf 60 Pfennig pro Tag und Kopf, b. für alle
übrigen Perſonen auf 1 Mark pro Tag und Kopf feſtzeſetzt.
Werden mit Privat Anſtalten niedrigere Sätze vereinbart, ſo
kommen dieſe zur Erſtattung. Die Beſtimmungen dieſes
Reglements kommen nur inſoweit zur Anwendung, als nicht
etwa die für die Unterbringung von Geiſteskranken, Indioten,
Epileptiſchen, Taubſtummen oder Blinden erlaſſenen oder
noch zu erlaſſenden Spezial-Reglements abweichende Vor
ſchriſten enthalten. Dieſes Reglement tritt mit dem 1. April
1893 in Kraft.

Gera, 22. Juni. Das 25 jährige Regierungs
jubiläum des Fürſten, am 12. Juli, wird in allen Schulen
und Kirchen des Landes gefeiert werden.

Potsdam, 22. Juni. Zu Ehren der italieniſchen
Majeſtäten fand geſtern Abend Uhr im Neuen Palais
ein Galadiner zu 150 Gedecken ſtatt. Wie verlautet,
gedachte Se. Majeſtät der Kaiſer in einem Toaſt der innigen
Beziehungen zwiſchen dem hohenzollerſchen und dem ſavoyiſchen

Königshauſe und gab der Freude darüber Ausdruck, daß die
italieniſchen Majeſtäten morgen bei dem Empfange auch die
Freude der Berliner über den Beſuch erfahren würden. Die
letzten Worte des imUebrigen in deutſcher Sprache aus gebrachten

Trinkſpruches ſprach Se. Majeſtät der Kaiſer in italieniſcher
Sprache. König Humbert erwiderte in italieniſcher Sprache
mit einem warm empfundenen Hoch auf Jhre Majeſtäten
den Kaiſer Wilhelm und die Kaiſerin Auguſte Viktoria
Die Tafelmuſik hatte das Regiment des Garde du Korps
geſtellt.

Spandan, 20. Juni. Jn der Havel ertränkte die
Schifferfrau Schröder vergangene Nacht ſich und zwei Kinder
in einem Wahnanfall.

Aachen, 22. Juni. Ein 15jähriger Knabe, der eine
offene Kiſte auf der Schulter trug, verunglückte dadurch, daß
aus dieſer Kiſte ihm ein Raſiermeſſer auf den Arm fiel und
ihm die Pulsader durchſchnitt. Auf dem Transport nach
dem nahegelegenen Mariahilf- Hoſpital verſtarb er.

Eſſen, 20. Juni. Der „Rhein.Weſtf. Zeitung
zufolge wurde auf Grund Beſchluſſes der Strafkammer des
Königl. Landgerichts Eſſen die Eröffnung des Hauptverfahrens
gegen den Generaldirektor Baare und die Jngenieure Bering
und Greunne abgelehnt.

Köln, 20. Juni. Die „Köln. Volksztg.“ meldet aus
Berlin Dem Fürſten Bismarck ſei zugeſichert geweſen, daß
er vom Kaiſer bei ſeiner Durchreiſe empfangen werde, wenn
ſeinerſeits der erſte geeignete Schritt zur Annäherung
geſchehe (222)

Mannheim, 21. Juni. Der Direktor Praſch aus
Straßburg wurde zum JIntendanten des hieſigen Hof
theaters auf 3 Jahre engagiert.

Köln, 20. Juni. Die „K. Vegtg.“ meldet aus
Straßburg: Die Niederlaſſungen der Kapuziner in Zelsheim

Bekanntmachungen.

e Erſte Kochmamſell, S
pr. Zeugniſſe, ſucht ſofort Stellung durch
O. W. Brandt in Wernigerode.

S Grasbutter, un
Uelto 9 Pfd. Zenkrifugen-Süßrahmbntter

ohne Satz 10,50 M.
uetto 9 Pf. mild geſalz. Gutshntter 8,50
gar. r. Nakurware verſendet täglich friſch

Herm. Klemm, Alm a. D.,
ButterVerſandtGeſchäft.

Louis Ticow, Hannover,
Feuerſpritzenfabrik,

empf. ihre rühmlichſt bek. euerlösech-
maschinen in größter Auswahl. (Seit
1870 pp. 2000 Stck. geliefert.) Spritzen-
Zubehör jeder Art. Preiſe billigſt

Garantie. Pr. Erts.

Paris 1889: Goldene Medaille.

„UVnbezahlbar“
ist Crème Grolich

Friſche S ar Verſchönernng und Verfüngung
wer und Feberſlecke, Mitteſſer, Aaſen
röte ekt. Preis 1,20 Mk. Grolich

ſeife dazn 80 Pfg.

Przeuger: rGréme Grolich ist ein reines in
Tiegel gefülltes weiches Seifen-
präparat, daher Kein Geheimmittel!
Kauflich in Parfumerie- Droguenhand-

lungen and bei Friseurs.
Wo nicht vorrätig aueh zu beziehen

aus der Apotheke in Leipzig-

Beim Kaufe verlange man ausdrück-
leh die preisgekrönte Oreme
Grolich“,

müungen giebt.

und StraßburgKönigshofen zur Ausbildung von Miſſionaren
iſt geſtattet worden.

Aachen, 20. Juni. Nach einer hier eingegangenen
Meldung iſt der nach Berlin beſtimmte Schnellzug bei der
Station der Bergiſch Märkiſchen Bahn Lindern mit einem
Rangierzuge, wahrſcheinlich infolge falſcher Weichenſtellung,
zuſammen geſtoßen. Mehrere Reiſende ſollen erheblich verletzt,
auch ſoll der verürſachte Materialſchaden bedeutend ſein.

München, 21. Juni. Fürſt Bismarck wird erſt zu
übermorgen hier erwartet. Nähere Beſtimmungen fehlen noch.

Speyer, 21. Juni. Das MilitärUntergericht ver
handelte heute gegen den Premierleutnant Hopfner und den
Leutnant Rabung wegen des bekannten Ueberfalls gegen
den Redakteur Wolff von der „Speyrer Zeitung.“ Es er
hielten Hopfner 10 Tage und Rabung 7 Tage Gefängnis.

Neiße, 20. Juni. Die demnächſt erſcheinenden tage
buchartigen Briefe Emin Paſchas an ſeine Schweſter erläutern
den Zweck der vorjährigen Forſchungsreiſe mit Stuhlmann.
Sie beſtätigen zugleich die faſt völlige Erblindung Emin's.

Königsberg i. Pr., 20. Juni. Die nächſten
Wander Ausſtellungen der deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft

finden im Jahre 1893 in München, 1894 in Berlin und
1895 in Köln ſtatt.

Aus der Reichshauptſtadt.-19 Se. Majeſtät der Kaiſer hat dem Garde Dragoner,
der die von Sr. Majeſtät verlorene Geldbörſe, den
Ring und das Schlüſſelbund gefunden hat, die in der
Börſe enthaltenen 100 Mark geſchenkt. Als Jhre
Majeſtät die Kaiſerin Donnerstag Nachmittag zum
Potsdamer Bahnhof fuhr, um ſich nach Berlin zur Ein
ſegnüng der Leiche des verſtorbenen Grafen Pückler zu
begeben, hatte ſie, ebenſo ihre Begleiterin, die Gräfin
Keller, Trauer angelegt. Im erſten Augenblick wußte das
Publikum nicht recht, ob es wirklich die Kaiſerin ſei. Da
rief ein kleiner herziger Bengel, der mit ſeiner Gonvernante
auf dem Bürgerſteig ſtand, indem er ſeine Matroſenmütze
ſchwenkte: „Fräulein, unſere Landesmama, unſere
Landesmama!“ Die Kaiſerin wandte ſich nach dem Knaben
um, lachte und nickte ihm herzlich zu. Nun gab es ein
Tücher und Hüteſchwenken ohne Ende beim Publikum.

Fürſt Bismarck wurde auf dem Anhalter Bahnhofe
von einer tauſendköpfigen Menge erwartet, die Polizei
drängte jedoch die Menge zurück. Zahlreiche Blumen
ſträuße wurden dem Fürſten überreicht; Hochrufe ertönten
bis zum Abgang des Zuges. Bismarck ſagte: „Jch rede
nicht, mein Beruf, werte Herrſchaften, iſt Schweigen.
Beſten Dank.“

Berlin, 22. Juni. Wie neuerdings verlautet, reiſt
König Humbert nach Frankfurt a. M. um die Parade über
ſein Huſarenregiment abzunehmen. Graf Waldſerſee wird
den König begleiten. Während des Aufenthalts des Königs

Von

in Frankfurt begiebt ſich die Königin Marguerita zur Kaiſerin
Friedrich nach Homburg.

Berlin, 22. Juni. Der Polizei- Präſident von
Richthofen ſoll binnen Kurzem zurücktreten wollen, als
Nachfolger bezeichnet man den jetzigen Landrat in Teltow,
Herrn Stubenrauch.

Ausland.Wien, 22. Juni. Als Fürſt Bismarck ſich geſtern
zur Kirche begab, warf ein ſchlecht gekleideter Mann, an
ſcheinend ein Arbeiter, ein Packet in den Wagen, dasſelbe
traf die Bruſt des Fürſten und wurde vom Grafen Herbert
auf den Mann zurückgeworfen. Der Mann wurde verhaftet
und gab an, er heiße Lorenz und habe dieſe That aus
Rache verübt, weil er von dem Fürſten Bismarck mit Füßen
getreten worden ſei. Das Packet enthielt Papiere mit der
Aufſchrift „Für Bismarck und die Oeffentlichkeit.“ Neueren
Feſtſtellungen zufolge, handelt es ſich um den Verſuch eines
geiſtesgeſtörten Mannes eine Bittſchrift zu überreichen. Der
Mann iſt der pſychiatriſchen Abteilung des ſtädtiſchen Kranken
hauſes übergeben worden.

Reichenberg i. B., 22. Juni. Der Streik der
Glasarbeiter des Jſergebirges umfaßt infolge neuerlichen
Zutritts verſchiedener Ortſchaften zum Ausſtand 5000
Arbeiter. Die Wurzelsdorfer und Schenkenhahner Arbeiter
haben gleichfalls ihren Anſchluß erklärt.

Stockholm, 22. Juni. Der Kriegsminiſter Palm
ſtjerna hat demiſſioniert.

Breſt, 22. Juni. Ein ſchwerer Unfall ereignete ſich
Montag am Bord des Kreuzers „Dupuy de Lome Die
Deckplatte des Dampfkeſſels gab unter dem Druck des Dampfes
nach, ſodaß letzterer in den Feuerraum eindrang. Sechszehn
Arbeiter trugen ſchwere Brandwunden davon, jedoch hofft
man dieſelben zu retten. Der Kreuzer mußte auf die Rhede
zurückkehren.

Seiden Damaſte o e e
(ca. 35. Qual.) verſendet roben- und ſtückweiſe porto und zoll-
frei Menneherg, Seiden-Fabrikank (K. U. K. Hoflief.)
Zürieh. Muſter umgehend. Doppeltes Briefporto nach der
Schweiz

Wer Dampfbetrieb einzurichten oder ſeine be
ſtehende Anlage zu verändern wünſcht, wende ſich an R.
Wolt, MagdeburgBuckau. Dieſe Firma, die bedeutendſte
Lokomobil Fabrik Deutſchlands, baut auf Grund 30jähriger
Erfahrungen Lokomobilen mit ausziehbaren Röhrenkeſſeln,
fahrbar und feſtſtehend, welche in der Landwirtſchaft und
jeglichen Betrieben der Klein und Groß Induſtrie zu
Tauſenden Verwendung gefunden und ſich als ſparſamſte
und dauerhafteſte Betriebsmaſchinen vorzüglich bewährt
haben. Wolfſche Lokomobilen gingen aus allen deutſchen
kokomobilPrüfungen wegen ihres äußerſt geringen Brenn-
materialVerbrauchs als Sieger hervor.

Pepsionpat für Nervöse und Rekonvaleszenten

in Oberlahnstein a. Rhein
allgemeiner

fünlkktienellen Leiden, wervösen Lokaler krankungen
Nervösität, Uysterie, Neurasthenie,

Dr. Philipps.

ſollen im Gaſthofe s u m
produkte verſteigert werden

Sehkeuditz. An den Forſtorten
da es werthlose Nachah-

An den Forſtorten Königsberg und Quitſchenhau.
holz (Schleif und Kiſtenholz), 67 Scheit, 135 Knüppel und 228 Reiſerknüppel.

Förſterbezirk Sehierce (Förſter Schmidt).

Behandlung

r öſf der Saison im Ha.Anſehlbar gegen Som- uns r

J. Grolich in Brünn. Mittwoch, den

Holz-Herſtrigernng im Hürſtlichen Forſt-Krvirre Sthierke

29. Juni v. J., von vormittags 19 Uhr ab,
Hohnſtein“ in Haſſerode die nachverzeichneten Holz

Förſterbezirk Sehluft (Förſter Meyer).
Fichten rin 6 Schichtnutz

Hohnerevier, Brücknerſtieg, Erdbeerkopf und Fenerſtein e.
Fichten rw 9 Schichtnutzholz (Bbttcherholzy), 40 Schichtnußholz Schleife und Kiſtenholz
284 Scheit, 172 Knüppel, 38 Stöcke I., 35 Reiſerknüppel und die loſen Aßfallhecken.

Jm Termin iſt des Kaufgeldes anzuzahlen
Der Oberförſter. Ohneſorg.

Holz Verſteigerung im Fürſtlichen Forſtrevierr Wernigerode.

Mittwoch, den 29. Juni d. J., von nachmittags 2 Uhr ab,
ſollen im Reſtaurant „Birkenwäldchen“ bei Elbingerode die nach e hneken
Holz Produkte verſteigert werden

I. Bezirk Mlbingerode I. (Hegemeiſter Hoppe, daſelbſt)
4 Hodt. Fichten-Bohnenſtangen I. Kl., 82 rm FichtenReiſer.

II. Bezirk RIbingerode LI. (Waldwärter Dieckmann, daſelbſt)
häu, Apelnhäu, Sachshäu und Ahrensfeld.
189 Scheit rund, 123 Scheit geſpalten, 129 Knüppel.

Jm Termine iſt der Kaufſumme als Angeld zu zahlen
Der Oberförſter. Sihmidt.

e e
Vom I. Mai d. Js. ab ſind die

Wochentagen nach Bedürfnis

ergeſtellten Skelett des Höhlenbären,

Der Vorstand

e
Hermanns und die Baumannshböhle

bei Rübeland im Harzan den Sonntugen von 9 bis Uhr ſowie von 2 bis 6 Uhr und an den e

2 mm elektriſch beleuchtet.
Die keſſte Etage der Hermannshöhle mit Höhlenbach und Waſſerfall iſt

gleichfalls ſichtbar und mit elektriſchem Licht verſehen, auch iſt eine Aus
ſtellung von in der Höhle gefundenen Knochen, nebſt einen aus denſelben

h t ſowie eine Sammlung von Erzenund Produkten der Harzer Werke, in einem eigens zu dieſem Zweck in der
Nähe der Höhlen errichteten Gebäude am 15. Mai eröffnet worden. 3

Harzer Werke zu Rübelandt und Zorge.

h h h ä hzh h e häheähäh

r r re äeh Ts iliEmpfehlenswert für jede Familie!“
e 3alen ehe 9 3e SRA Motße 2 S 2Am Rothenberg. S
z 8Am Rövers 1Spitzen holz, Fichten rm 33 Bövitcherholz, S

v 8
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e er Heorannt unter der Deviee: e
n Oecidit, gui non servat, 53 S von dem Ecſnaer im alleinigen Delta zr e 57 Sarge UhDEBBERG- ALBRE C.S am Rathhause S 8e Rheinberg am Niederrhein. ßeklieſen e tee
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Das Braunſchweiger
die geleſenſte und verbreitetſte politiſche Zeitung des Herzogtuuns ladet zu Be

ſtellungen auf das mit dem I. Juli 1892 beginnende neue Vierteljahr ergebenſt ein.
Der Preis für die täglich zwei Mal, in einer Morgen und einer AbendAusgabe, er

ſcheinende Zeitung beträgt einſchließlich der jeden en l ar den illnſtrierten
Unterhaltungsbeilage, bei allen Reichspoſt Anſtalten viertelfährlich 550 Mark e

Wegen ſeiner großen Verbreitung in den wohlhabenden, alſo kaufkräftigen Sitten
unſerer Bevölkerung empfiehlt ſich das Braunſchweiger Tageblatt zur Beuntzung von Bekannt-

er Art mehr als irgend eine
m e

andere Zeitung des Herzogtums.



Lokales
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag fanden im

Saale des Blauen Engels hierſelbſt Verhandlungen über die
regierungsſeitig in Ausſicht genommene Verkoppelung unſerer
Feldmark mit den hieſigen Ländereibeſitzern ſtatt, in welchen
es wiederholt zu recht lebhaften Lebatten fam. Aus der
unter dem Vorſitz des Herrn Regierungs-Aſſeſſors Feeder
ſtattgefundenen Abſtimmung iſt zu erſehen, daß unſere Be
völkerung damit nicht einverſtauden iſt, denn der bei weitem
größte Theil ſtimmte gegen die Verkoppelung. Es fallen
hierbei aber die Stimmen der kleinen Ländereibeſitzer nicht
ins Gewicht, ſondern es kommt lediglich auf die Anzahl der
Grundſtücke an, wobei auf jeden He tar eine Stimme fällt.
Nach vorläufiger Ermittelung haben geſtimmt für die Ver
koppelung 627,6626 ha mit 3691,8 Thlr. Reinertrag,
dagegen 446,2341 ha mit 2283, Thlr. Reinertrag
Damit iſt die Verkopfelung als beſchloſſen anzunehmen
Fügen wir un indeß in das Unvermeidliche und vertrauen
wir den am Mittwoch Morgen gemachten Verſicherungen
des fistaliſchen Vertreters, Herrn Regierungs-Aſſeſſors Heeſe,
wonach die Regierung hierdurch nicht nur zur Hebung un
ſerer Stadt als Kurort beitragen, ſondern auch für unſere
ärmere Bevölkerung ſorgen will, denn derſelbe erklärte u. A.,
daß die Regierung feſt beabſichtige, 300 bis 400 in nä i ſter
Nähe der Stadt belegene halbe Morgen in bisheriger Weiſe
an die Jnquilinen zu verpa t ten und auch die ihr zufallenden

Aenger u. A. die Abhänge im Mühlenthale zu be
pflanzen. Uebrigens nehmen die Arbeiten geraume Zeit in
Anſpruch, ſodaß nach Ausſage ein maßgebenden Beamten
gelegentli t einer Unterredung vor Ablauf von 5 Jahren an
die Fertigſtellung der Verkoppelung nicht zu denken iſt

Wie bereits in voriger Nummer erwähnt, fand von
Sonntag bis Dienstag das Königshöfer Schützenfeſt auf der
Königsburg ſtatt. Nachdem Nachmittags ſich der impoſante
Feſtzug vor dem Hauſe des Schützenmeiſters, Herrn Kahlin,
geordnet, begab ſich derſelbe unter Vorantritt der Lüdere

ſchen Muſikkapelle na h dem Feſtplatze Daſelbſt angelom
men, hielt genannter Schützenmeiſter etwa folgende Anſprache

„Werthe Feſtgenoſſen, lieben Schützenbrüder! Zunächſt
entbiete ich Jhnen Alen meinen ehrerbietigſten Schützengruß!
Zum zweiten Male ſind wir hier vereint, um vergnügt und
frohen Sinnes unſer Schützenſeſt zu eiern Treu haben wir
alleſammt zuſammengehalten und haben fleißig dem Ziele
zugeſtrebt welches zu erringen wir uns geſetzt haben Ein
altbewährtes prichwort heißt: „Einigkeit macht ſtark“!
Und ſo laſſe ich denn dieſen Augenbli nicht vorübergehen,
Euch, lieben Schützenbrüder, zu ſteter Einigkeit und zu fe
ſtem Zuſammenhalten zu ermahnen und Euch zu bitten, daß
ein Jeder, ohne Ausnahme, mitarbeiten helfe an dem Aus
bau unſers jungen Vereins und daß Niemand unter Euch
die Intereſſen desſelben jemals aus dem Auge laſſe. Nur
ſo werden wir ſtark und einig werden, nur ſo werden wir
es ermöglichen konnen, unſerm Allerhöchſten Schirmherrn in
unſerer Eigenſchaft als Schützenbrüder getren und redlich zu
dienen. Daß wir ſolches aber als brave Patrioten bis an
das Ende unſeres Lebens thun wollen, das laſſen Sie uns
dadurch be'räftigen, daß Sie mit mir aus vollem Her en
rufen „Unſer Vlerhöchſter Schirmherr, Seine Majeſtät
Kaiſer Wilhelm II Er lebe hoch, hoch, hoch

Zum Schluß gedachte Redner noch in einem dreimaligen
Hoch des Herrn Forſtmeiſters Röder, deſſen Lieben würdig
keit und bereitwilligſter Hülfe das Zuſtandekommen des ſchö-
nen Feſtolatzes namentlich zu danken ſei. Auch dieſes Hoch
fand ebenfalls wie das vorhergehende, allſeitigen Beifall.

Aus dem nun folgenden Wettſchießen ging Herr For
mer Karl Spormann als Sieger hervor, welcher am Schluſſe
des ſchönen Feſtes, am Dienstag Abend, unter allgemeinſter
Betheiligung Seitens der Schützen als König eingeführt
wurde.

Beſonders Sonntag Nachmittag war der Feſtplatz äu
erſt zahlreich beſucht, ſodaß die beiden geräumigen Schank-
zelte von Frau el er und Herrn Holzhauſen die Gäſte
kaum zu faſſen vermochten Während Sonntag Abend im

Zelte des letzteren ein allgemeines ſog. „Wur eſſen ſ
fand, wurde Montag Abend ein ſol es im Zelte von 9
Mel ver abgehalten, woran u A. auch ein großer Theil
Beamten des Königl. Hüttenwerkes Rothehütte, ſowie
For beamte theilnahmen. Nicht allein war das Eſſen
ſelbſtverſtändlich vorwiegend aus St morwurſt beſtehend
ſehr delikat, ſondern es gab vor allen Dingen reichlich
dabei waren die Preiſe ſehr mäßig, wofür beiden Wir
wiederholt wärmſter Dank ausgeſproche wurde.

Daß, während ſonſt das Feſt gut verlaufen iſt.
Montag früh eine kleine Störung eintrat, indem nämlich
ſogenannte Harlekin verſchwunden war, rief allerdi
Anfangs gerechte Entrüſtung hervor als derſelbe aber g
11 Uhr nach langem vin und Herſuchen wieder zum
ſchein kam er hatte ſich nämlich in weiterer Entfern
am vHaſſelelder Wege gemüthlich gegen einen Bauin
lehnt machte man gute Miene zum böſen Spiel.
ließ ſich dieſen Fall indeß zur Warnung dienen und beſch
daher, den Schwerenöther als Strafe für die Folge wäh
des Nachts hinter Schloß und Riegel zu bringen.

Ueber die Sonntagsru he ſchreibt der beri
Arzt Dr. Paul Niemeyer: Die Einhaltung der Sonnte
ruhe iſt der nöthig e Schutz wider ſchleichendes Siechth
und wider plötzliches Zuſammenbrechen des Körpers
Anordunng des Ruhetages nach ſechs Werktagen iſt
Naturnothwendigkeit, keine willkürliche Sasung. Ein
derer Arzt, Or, Warren, hat erklärt. „Soweit meine
fahrung reicht, habe ich ſtets gefunden, daß Leute, die
gewohnt haben, für den Sonntag aller weltlichen So
und Arbeiten ſich zu entſchlagen, im Laufe der Woche
Bedeutendſte zu leiſten im Stande ſind Das iſt das
theil vieler anderer Aerzte. Der menſchliche Korper iſt
einmal ſo eingerichtet, daß er von ſieben Tagen je einen
Ausruhen von geiſtiger und leiblicher Arbeit, zur völl
Ausſpannung und Erneuerung bedarf In einer Bittſch
an das engliſche Parlament ſprachen ſich einmal 641 Al
aus Gründen der Geſundheit für den Sonntag aus.
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Bekanntmachung
Zur Erhebung der pro Johanni d. J Skat-Preisringen

fälligen ſämmtlichen Pachtgelder für Käm verbunden mit großem
merei und Domanialgrundſtücke iſt Ter

min ſowie Abendsvom 1. bis 15 Juli d. Js kenſt ein.
Vormittags von 8 bis 12 Uhr und
Nachmittags von 2 bis 4 Uhr bei der
Kämmerei-Kaſſe angeſetzt, was hiermit

mit großartigem Brillant-Kunſtſeuerwerk

Entre für Nichtſpieler 50 Pfg.
Das Komite.

E. Schnelle

Zu dem am 26. d. Mts. im Kurhotel Waldhof ſtattfindenden

Extra Monſtre Konzert, Volksbeluſtigungen u ſ. w.

E Niewerth

Korsetts
empfiehlt in allen Preislagen

F. Wagene
ladet erge Empfehle

SchützenHüte
mit echten Ruervoburten a

zur Kenntniß der Zahlungspflichtigen ha 32 Ar 50 qm große
gebracht wird.

Elbingerode den 23. Juni 1892.
Der Magiſtrat.

Hauff,

Grasverkauf.
Die diesjährige Grasnutzung auf den

vom Fiskus am Nordrande der Königs
burg erworbenen Wegeſtreifen (0,97 ha)
ſoll Sonnabend den 25. Juni er. Abends

7 Uhr, im Holzhauſen'ſchen Gaſthofe
zu Königshof öffentlich meiſtbietend ver
kauft werden.

Elend, den 19, Juni 1892.
Der Forſtmeiſter.

eVerſteigerung.
Sonnabend, den 25. Juni d. Js,
Nachmittags 4 Uhr, ſollen auf dem Hütten-
amte in Jlſenburg und Monta
den 27. Juni d. J. Nachmittags 2 Uhr,
in Hoppe's Hotel zu Schierke
Beſtande von geſtockten und fer
tig bearbeiteten Granitſteinen
öffentlich verſteigert werden. Jm Termin iſt

3 gungen verkaufen.

belegene,a 48 W I Wieſe unter den im Termine näher be
Se VeIrICGW I. kannt zu machenden Bedingungen öffent

Umzuſehalber werde ich im Auftrage lich meiſtbietend verkauft werden, wozu
der Frau Witwe Heinrich Ehrt hierſelbſt ſich Kaufluſtige daſelbſt einfinden wollen.

am nächſten Elbingerode, am 23. Juni 1892.
Mittwoch den 29. Juni d g. Tat beid auttiorgtor

Abends S. Uhr, Eine Glucke mit Küken wird zu
in der Gaſtwirthſchaft des Herrn Sommer kaufen geſucht. Näheres in der Exped.
die derſelben gehörigen Haus und Wie d Blts
ſengrundſtücke als

Kindor-
Wagen

1. das auf der Bruchſtraße Nr. 182 kierſelbſt

wntedekopſe S von den einfachſten bis

belegene Wohnhaus (enthaltend 3 Stuben,

öffentlich meiſtbietend unter den im Ter zu den elezanteſten ſind
min näher bekannt zu machenden Bedin neu eingetroffen und empfehle dieſelben

zu billigen Preiſen.

5 Kammern, guten Keller uſw) nebſt Stall
mit Scheune,

2. 2 Morgen Wieſe im Hellerlingswinkel,
3. Etwa 6 Morgen Wieſe auf dem Rade, und
4. Etwa 1 Morgen Wieſe auf dem Klein

Auguſt Anger,
Möbelmagazin

Eine freundliche Wohnung iſt zum
I. Oktober zu vermiethen bei

Sollte auf die Wieſen ein annehm
bares Gebot nicht erfolgen, alsdann wer
den dieſelben in dieſem Termine auf 6
Jahre meiſtbietend verpachtet werden.
Hierzu ladet ergebenſt ein

e

S

S Kllen Dann Qurietenaſet
angelegentlichſt empfohlen ein Abonnement auf die
durch ihre vorzüglichen Beilagen als reichhaltige

e billiaſte und beliebteſte Frauen Zeitung
e der Gegenwart geltende
S Deutſche FrauenZeitung

wöchentlich 3 Nummern verbunden mit

a Zhluſtrirter Moden Zeitung
monatlich 2 achtſeitie Nummern un

e r (ſhr viel Han arten, hübſche Meno ramme ec, fe
S monatlich eine elegant ausgeſtattete
S ſikbeilage und ein Bogen Kochb
An sg abe im Vierteljahr ſo daß
gw Abonnentin nah und noch ein vorz
S Muſtkalbum u. Kochbuch gra

des Kaufpreiſes als Angeld zu zahlen
Zur Beſichtigung der Steine, von welchen
auf Wunſch Verzeichniſſe gegeben werden

Elbingerode, den 23 Juni 1892.
H. Kohlruſch, beeid. Auktionator.

Aug, Anger jr. erhält. „Hauspoeſie“, „Ernſt und S

wolle man ſich in Jlſenburg auf dem haben abzugeben
Schlackenmehl

Gebr. Ehrt.

für's Mädchenherz“ und „Jugendfreund“
gen außerdem in fedem Quartal einmal

Hüttenamt und in Schierke beim Bau
aufſeher Hellmund melden.

Jlſenburg, den 16. Juni 1892.
Fürſtlich Stolberg'ſches Hüttenamt.

Elbingeröder KonſumVerein,
E. G mit beſchr. Haftpflicht,

Den Vereinsmitgliedern wird hiermit
zur Kenntniß gebracht, daß das Geſchäfts
lokal am Donnerstag den 31. ds. Mts.
wegen Jnventur Aufnahme geſchloſſen iſt.

Elbingerode, am 24. Juni 1892.
Der Vorſtand.

E. Kohlruſch. A. Kohlruſch. A. Dieckmann.

Schwarze baumwollene

Strickgarne
(echt Diamantſchwarzſ offerire das Pfund
mit 2 Mk. Ebenſo halte alle Sorten

baumwollene Strumpfe

WuieſenVerkauf.Auf dieſen Antrag der ufe der Somm re Handſchuhe

verſtorbenen Schuhmachermeiſter Auguſt fm Heren Damm

Metze ſchen Eheleute zu Rübeland ſoll am

Mittwoch den 29. d. M. Abends Touriſten- Sonnen und
Regenſchirme

hält billigſt empfohlen

7 Uhr, in dem Gaſthauſe „Zu den vier
Linden im Mühlenthale die denſelbnn
gehörige, an der Bode (Moritzwieſen) F. Wagener

h äähähähähhähhähhhhähähähähhähä
Oeſſentlicher Goltesllienst,

Elbingerode. Hüttenorte.
g Wey St. Johannis.orm. 9 Uhr Predigt P.prim. Greve. Rothehütte Vorm. 9 Uhr PredigtNachm. 1 i UhrKatechiſ. P. prim Greve. k. e dent
Caſualien: P. sec. Zettel

T

Königshof
Elend

h

h

vorräthig F. Wagener. än.
Redaktion, Druck und Verlag von B. Angerſtein in Elbingerodde

Preis für das Vierteljahr fri ins Haus
liefert: mit Moden Zeitung 2,25 Ma
ohne dieſelbe nur T 75 Mark. VBeſtell
gen bei allen Poſtämtern, Briefträgern

h et RS Wichtig für Wirthſchaften
Das billigſte und intereſſanteſte Witz

blatt iſt dieNorddeutſche Reform“,
Satyriſches, humoriſtiſchlyriſches, kri

tiſchraiſonnirendes, illuſtrirtes
Wochenblatt.

Herausgeber Arnold Schröder
in Oldenburg i Gr.

Quartal eine Mark
Jede Poſt (oder Landbriefträger) nimmt

Beſtellungen an.

t h tet

h

h

Grastafelbutter
garantirt rein, täglich friſch, netto 8 Pfd.
8 Mark frei gegen Nachnahme.

Theodor Ewert, Tilſit Oſtpr.
Hierzu 2 Beilagen.
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